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Anhang I: Auszüge aus dem Bundesrecht

Bundesgesetz vom 23. Juni 20061 über die Harmonisierung der Einwohner-
register und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungs-
gesetz, RHG):

Art. 3 Begriffe
In diesem Gesetz bedeuten:
a. Einwohnerregister: manuell oder elektronisch durch den Kanton oder die

Gemeinde geführtes Register, in dem alle Personen erfasst sind, die sich im
Kanton oder in der Gemeinde niedergelassen haben oder aufhalten;

b. Niederlassungsgemeinde: Gemeinde, in der sich eine Person in der Absicht
dauernden Verbleibens aufhält, um dort den Mittelpunkt ihres Lebens zu
begründen, welcher für Dritte erkennbar sein muss; eine Person wird in
derjenigen Gemeinde als niedergelassen betrachtet, in der sie das erforderli-
che Dokument hinterlegt hat, und kann nur eine Niederlassungsgemeinde
haben;

c. Aufenthaltsgemeinde: Gemeinde, in der sich eine Person zu einem bestimm-
ten Zweck ohne Absicht dauernden Verbleibens mindestens während dreier
aufeinanderfolgender Monate oder dreier Monate innerhalb eines Jahres
aufhält; der Aufenthalt zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt oder Schule
und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil-
oder Strafanstalt begründen eine Aufenthaltsgemeinde;

d. Haushalt: Einheit aller Bewohnerinnen und Bewohner, die in der gleichen
Wohnung leben.

Art. 6 Minimaler Inhalt
Die Einwohnerregister enthalten von jeder Person, die sich niedergelassen hat
oder aufhält, mindestens die Daten zu den folgenden Identifikatoren und Merk-
malen:
a. Versichertennummer nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezem-

ber 19462 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG);
b. Gemeindenummer des Bundesamtes und amtlicher Gemeindename;
c. Gebäudeidentifikator nach dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungs-

register (GWR) des Bundesamtes;
d. Wohnungsidentifikator nach dem GWR, Haushaltszugehörigkeit und Haus-

haltsart;
e. amtlicher Name und die anderen in den Zivilstandsregistern beurkundeten

Namen einer Person;
f. alle Vornamen in der richtigen Reihenfolge;
g. Wohnadresse und Zustelladresse einschliesslich Postleitzahl und Ort;
h. Geburtsdatum und Geburtsort;
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i. Heimatorte bei Schweizerinnen und Schweizern;
j. Geschlecht;
k. Zivilstand;
l. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlich oder auf andere Weise vom Kanton

anerkannten Religionsgemeinschaft;
m. Staatsangehörigkeit;
n. bei Ausländerinnen und Ausländern die Art des Ausweises;
o. Niederlassung oder Aufenthalt in der Gemeinde;
p. Niederlassungsgemeinde oder Aufenthaltsgemeinde;
q. bei Zuzug: Datum und Herkunftsgemeinde beziehungsweise Herkunftsstaat;
r. bei Wegzug: Datum und Zielgemeinde beziehungsweise Zielstaat;
s. bei Umzug in der Gemeinde: Datum;
t. Stimm- und Wahlrecht auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene;
u. Todesdatum.
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